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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Freudenberg 
 

1. Entwurf der 
 
 
 
 
 

der Stadt Freudenberg 
für das Haushaltsjahr 2011 

 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), geändert durch Gesetz vom 6. Januar 2005 (GV. NRW S. 15), 
hat der Rat der Stadt Freudenberg mit Beschluss vom                          folgende Haushaltssatzung erlassen. 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich 
anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
  
 Gesamtbetrag der Erträge auf 25.077.289 € 
 Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 28.504.162 € 
 
im Finanzplan mit 
  
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 23.642.489 € 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 26.381.101 € 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanztätigkeit auf 1.591.600 € 
 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungs- 
tätigkeit auf  1.936.940 € 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf  514.760 € 
festgesetzt. 
 

§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von  
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf  0 € 
festgesetzt. 
 

§ 4 
 

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 0 € 
und 
die Verringerung der allgemeinen Rücklage zu Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 3.426.873 € 
festgesetzt. 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden  
dürfen, wird auf 13.000.000 € 
festgesetzt. 
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§ 6 
 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt 
festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer 
1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe  (Grundsteuer A) auf 250 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf  395 v. H. 
2. Gewerbesteuer  420 v.H. 
 
 

§ 7 
 

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im mittelfristigen Finanzplanzeitraum nicht 
darstellbar. 
 
 
2. Bekanntmachung des Entwurfs der Haushaltssatzung 
 
Der vorstehende Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 mit ihren Anlagen liegt zur Einsichtnahme in der 
Stadtverwaltung Freudenberg, Fachbereich „Zentrale Dienste / Finanzen“, Mórer Platz 1, Zimmer A 209, öffent-
lich aus. 
 
Gegen den Entwurf können Einwohner oder Abgabepflichtige innerhalb der Zeit vom 10.01.2011 bis 24.01.2011        
Einwendungen bei der o. g. Auslegungsstelle erheben. 
 
Über erhobene Einwendungen beschließt der Rat der Stadt Freudenberg in öffentlicher Sitzung. 
 
 
 
Freudenberg, den 21.12.2010 
 
 
 
 
(Eckhard Günther) 
Bürgermeister 
 


